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An den Generaldirektor und die Mitglieder des Stiftungsrates des 

Österreichischer Rundfunk,  

Wien 

 

 

Wir haben die Prüfung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 des 

 

Österreichischer Rundfunk, Wien 

(im Folgenden auch kurz "Stiftung" genannt), 

 

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht: 

 

 

1. PRÜFUNGSVERTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

 

Mit Entscheidung über die Bestellung zur Prüfungskommission vom 21. Juli 2020 der Kommunikati-

onsbehörde Austria (KommAustria) wurde die Arbeitsgemeinschaft Ernst & Young / HLB Vorarlberg, 

bestehend aus den Mitgliedern Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, und 

HLB Vorarlberg GmbH Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Feldkirch, zur Prüfungskommission 

gemäß § 40 ORF-Gesetz für die Stiftung Österreichischer Rundfunk (ORF) und ihrer Tochtergesell-

schaften für das Geschäftsjahr 2024 bestellt. Die KommAustria schloss mit uns einen Leistungsver-

trag betreffend Leistungen der Prüfungskommission gemäß § 40 ORF-Gesetz ab. 

 

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung. 

 

Diese Prüfung erstreckt sich darauf, ob bei der Erstellung des Konzernabschlusses die gesetzlichen 

Vorschriften und die Bestimmungen des ORF-Gesetzes beachtet wurden. Der Konzernlagebericht 

ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in Einklang steht und ob er nach den gelten-

den rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 

 

Über die Ergebnisse der gemäß § 40 Abs 3 ORF-Gesetz vorzunehmenden Überprüfung der Spar-

samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Führung der Geschäfte sowie über die Überein-

stimmung der Rechnungsführung und der Führung der Geschäfte mit den gesetzlichen Vorschriften 

des § 31c ORF-Gesetz werden wir gesondert berichten.  
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Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und be-

rufsüblichen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Diese Grund-

sätze erfordern die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards (International Standards on 

Auditing (ISA)). Wir weisen darauf hin, dass das Ziel der Konzernabschlussprüfung ist, hinreichende 

Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen ist. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weil jedem internen Kontroll-

system die Möglichkeit von Fehlern immanent ist und auf Grund der stichprobengestützten Prüfung 

ein unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentliche falsche Darstellungen im Konzernabschluss 

unentdeckt bleiben. Die Prüfung erstreckte sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegen-

stand von Sonderprüfungen bilden.  

 

Im Rahmen der Prüfung wurden die im Konzernabschluss zusammengefassten Jahresabschlüsse 

daraufhin geprüft, ob sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen und ob die 

für die Übernahme in den Konzernabschluss maßgeblichen Vorschriften beachtet worden sind.  

 

Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum von November 2024 bis Dezember 2024  

(Vorprüfung) sowie von Februar 2025 bis April 2025 (Hauptprüfung) durch. Die Prüfung wurde mit 

dem Datum dieses Berichtes materiell abgeschlossen. 

 

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages sind Herr Mag. (FH) Severin Eisl, Wirtschafts- 

prüfer, und Herr Mag. Stefan Werle, Wirtschaftsprüfer, verantwortlich. 

 

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der KommAustria abgeschlossene Leistungsvertrag. Ge-

mäß Punkt 8.2. des Leistungsvertrages ist der Auftragnehmer sowohl dem Auftraggeber als auch 

den zu prüfenden Gesellschaften für sämtliche Tätigkeiten gemäß den Bestimmungen des § 275 

UGB verantwortlich, mit der Maßgabe, dass die Haftungsbeschränkungen des § 275 Abs 2 UGB für 

die Abschlussprüfungen gelten. Unsere Verantwortlichkeit und Haftung sind somit gemäß § 275  

Abs 2 UGB (Haftungsregelungen bei der Abschlussprüfung einer großen Gesellschaft) gegenüber 

der Stiftung und auch gegenüber Dritten mit insgesamt 12 Millionen Euro begrenzt. In Abänderung 

des ersten Satzes des § 275 UGB trifft den Auftragnehmer gegenüber der Regulierungsbehörde 

keine Verschwiegenheitspflicht (§ 40 Abs 7 ORF-Gesetz). 
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2. ZUSAMMENFASSUNG DES PRÜFUNGSERGEBNISSES 

 

2.1. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Konzernabschluss und Konzernlagebericht 

 

Bei der Prüfung der Konsolidierung sowie der einbezogenen Jahresabschlüsse stellten wir die Ein-

haltung der gesetzlichen Vorschriften, der ergänzenden Bestimmungen des ORF-Gesetzes und der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung fest. Die in den Konzernabschluss einbezogenen Ab-

schlüsse berücksichtigen im Wesentlichen die vom Mutterunternehmen für den Konzernabschluss 

vorgegebenen einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien sowie die österreichischen un-

ternehmensrechtlichen Vorschriften und stellen eine geeignete Grundlage für die Einbeziehung in 

den Konzernabschluss dar. Die für die Übernahme in den Konzernabschluss maßgeblichen Vor-

schriften wurden beachtet.  

 

Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir – soweit wir dies für 

unsere Prüfungsaussage für notwendig erachteten – die internen Kontrollen in Teilbereichen des 

Rechnungslegungsprozesses in die Prüfung einbezogen.  

 

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes verweisen 

wir auf unsere Ausführungen im Bestätigungsvermerk.  

 

2.2. Erteilte Auskünfte 

 

Der gesetzliche Vertreter hat die von uns verlangten Aufklärungen und Nachweise erteilt und eine 

Vollständigkeitserklärung unterfertigt. 

 

2.3. Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 2 UGB (Ausübung der Redepflicht) 

 

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Konzernabschlussprüfer haben wir keine Tatsachen fest-

gestellt, die den Bestand des geprüften Konzerns gefährden oder seine Entwicklung wesentlich  

beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße des gesetzlichen Vertreters oder von 

Arbeitnehmern gegen Gesetz erkennen lassen. Wesentliche Schwächen bei den internen Kontrollen 

des Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt. 
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3. BESTÄTIGUNGSVERMERK *) 
 
Bericht zum Konzernabschluss 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Konzernabschluss des 
 

Österreichischer Rundfunk, Wien, 
 
und seiner Tochtergesellschaften (der Konzern), bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezem-
ber 2024, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der Darstellung der Komponenten des Eigen-
kapitals und ihrer Entwicklung und der Konzerngeldflussrechnung für das an diesem Stichtag en-
dende Geschäftsjahr und dem Konzernanhang, geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften 
und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2024 
sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme des Konzerns für das an diesem Stichtag endende 
Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
und den sondergesetzlichen Bestimmungen. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der Inter-
national Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und  
Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzern-
abschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind vom Konzern unab-
hängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser  
Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 
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Verantwortlichkeiten des gesetzlichen Vertreters  
und des Stiftungsrates für den Konzernabschluss 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses und dafür, 
dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
und den sondergesetzlichen Bestimmungen ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, 
sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwen-
den, es sei denn, der gesetzliche Vertreter beabsichtigt, entweder den Konzern zu liquidieren oder 
die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder hat keine realistische Alternative dazu. 
 
Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kon-
zerns. 
 
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses 
 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende  
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der 
ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten 
Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
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Darüber hinaus gilt: 
 
• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen oder Irrtümern im Konzernabschluss, planen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolo-
sen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsys-
tem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 
des Konzerns abzugeben. 

• Wir beurteilen die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-
ten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben. 

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den gesetzlichen Vertreter 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fä-
higkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die 
Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in un-
serem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres  
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch die Abkehr des Konzerns von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur 
Folge haben. 

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

• Wir planen die Konzernabschlussprüfung und führen sie durch, um ausreichende geeignete Prü-
fungsnachweise zu den Finanzinformationen der Einheiten oder Geschäftsbereiche innerhalb 
des Konzerns zu erlangen als Grundlage für die Bildung eines Prüfungsurteils zum Konzernab-
schluss. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchsicht der für Zwe-
cke der Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten. Wir tragen die Alleinver-
antwortung für unser Prüfungsurteil. 
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Bericht zum Konzernlagebericht 
 
Der Konzernlagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften da-
rauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden 
rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts in Überein-
stimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetz-
lichen Bestimmungen. 
 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Kon-
zernlageberichts durchgeführt. 
 
Urteil 
 
Nach unserer Beurteilung ist der Konzernlagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Konzernabschluss. 
 
Erklärung 
 
Angesichts der bei der Prüfung des Konzernabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des ge-
wonnenen Verständnisses über den Konzern und sein Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte An-
gaben im Konzernlagebericht nicht festgestellt. 
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Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer 
 
Die für die Abschlussprüfung auftragsverantwortlichen Wirtschaftsprüfer sind Herr Mag. (FH)  
Severin Eisl und Herr Mag. Stefan Werle. 
 
Wien/Feldkirch, am 30. April 2025 
 

Ernst & Young 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. 

 
 
 
 
 
 

Mag. (FH) Severin Eisl  Mag. Katharina Schrenk 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin 

 
 

HLB Vorarlberg GmbH  
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 

 
 
 
 
 
 

Mag. Stefan Werle  ppa. Mag. Cornelia Spitzer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin 

 

_________ 

*) Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Konzernabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten 

Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Konzernab-

schluss samt Konzernlagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten. 


